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Michael Stolleis

Neujustierung der Völkerrechtsgeschichte*

Das seit etwa zwanzig Jahren gesteigerte inter-
nationale Interesse an der Geschichte des Völker-

rechts ist offenbar der wissenschaftliche Reflex 

einer geänderten Weltlage. Wo neue staatliche 

und nichtstaatliche Akteure auftreten und die ge-

wohnten räumlichen Grenzen sich auflösen, wo 

Kriege mit neuen Mitteln geführt und nicht mehr 

in klassischer Weise begonnen und beendet wer-

den, verschiebt sich auch der Normenkomplex des 

Völkerrechts. Seine akademischen Vertreter regist-
rieren eine Auflösung der alten Epocheneintei-

lung, die dem Zug der Welt- bzw. Kolonialreiche 

folgte, ein Wiederaufflammen der Figur des »ge-

rechten Kriegs« sowohl im Namen der Religion als 

auch der »humanitären Intervention«. Neben den 

Tendenzen zur Universalisierung der Menschen-

rechte und zur Konstitutionalisierung der Welt-

ordnung gibt es eine robuste Rückkehr zu natio-
nalstaatlichen Egoismen und autoritären Regi-

men, die sich jede Einmischung in innere Angele-

genheiten verbitten.

Die vorliegende Publikation einer Kieler Ring-

vorlesung von 2014 / 15 spiegelt diese Tendenzen. 

Die Referenten versuchen durchweg, die Wider-

sprüche weniger empirisch als deutend und be-

grifflich zu erfassen. Dazu gehört zunächst eine 

Distanzierung von der traditionellen These, 1648 
sei mit dem Frieden von Münster und Osnabrück 

eine ganz neue Epoche des Völkerrechts eröffnet 

worden. Rainer Grote unternimmt dies, überzeugt 

damit aber nicht wirklich. Denn die Verdichtung 

jener Ereignisse auf wenige Jahre (Westfälischer 

Friede mit ausländischen Garantiemächten, spa-

nisch-niederländischer Ausgleich, spanisch-franzö-

sischer Pyrenäenfrieden, Lösung der Schweizer 
Kantone aus dem Reichsverband) brachte doch 

eine grundsätzliche europäische Neuordnung her-

vor. Begleitet wurde sie von dem neuen Universi-

tätsfach des »Natur- und Völkerrechts«. 1648 mag 

zum Mythos geworden sein, aber ein Wendejahr 

war es dennoch. Sein harter Kern war das Interesse 

des nun etablierten absolutistischen Staates, seine 
Souveränität (oder Landeshoheit im Reich) nach 

innen und außen durchzusetzen. In der Verwal-

tungspraxis kam dies darin zum Ausdruck, dass es 

nun erstmals ein effektives Grenzregime gab.

Wichtiger jedoch als die Debatte um die Epo-

chengliederung scheinen mir die Beobachtungen 

von Jochen von Bernstorff, die sich der einst hoff-

nungsvollen Idee einer fortschreitenden Eindäm-

mung und zuletzt Ächtung des »ius ad bellum« 
kritisch annehmen. Nicht nur die Inanspruchnah-

me eines Rechts auf Kriegführung samt den dazu-

gehörigenVorwänden gehört heute zum Alltag, vor 

allem schwindet die Akzeptanz des eurozentri-

schen Modells des Völkerrechts. Seit der neuen 

Zäsur von 1989 / 90, die als reales Ereignis auch 

schon zum Mythos eines »annus mirabilis« gewor-

den ist, sind alle Weltgegenden an der Ausbildung 
des völkerrechtlichen Regelwerks beteiligt, jeden-

falls soweit sie machtpolitisch etwas zu sagen ha-

ben. Die wissenschaftlichen Maßstäbe, dies zu er-

fassen, müssen neu geschaffen werden, »begriff-

lich«, wie man zu sagen pflegt. Von einem »euro-

zentrischen« oder gar »objektiven« Standpunkt 

kann dabei nicht mehr gesprochen werden, insbe-

sondere seit sich China und die USA in einer 

neuen Balance finden müssen.
Dies ist auch der Ausgangspunkt eines umfas-

senden historischen und methodischen Neuansat-

zes, den Heinhard Steiger hier unternimmt. Es ist 

ein »Manifest«, das Eckpunkte einer Globalhistorie 

des Völkerrechts markiert. Diese soll weder euro-

zentrisch geprägt sein, noch soll sie die europäische 

koloniale Ausbeutung nur antieuropäisch be-

schreiben, also gewissermaßen mit veränderten 
Vorzeichen wiederum eurozentriert bleiben. Stei-

ger erörtert zahlreiche grundsätzliche Fragen, die 

sich im Rahmen einer neuen Weltgeschichte für 

Rechtshistoriker des Völkerrechts stellen: Wie kön-

nen die Räume, Regionen und Kulturen erfasst 

werden, wo werden neue Zäsuren gesetzt, welche 

* Andreas von Arnauld (Hg.), Völ-
kerrechtsgeschichte(n). Historische 
Narrative und Konzepte im Wandel. 
Veröffentlichungen des Walther-
Schücking-Instituts für Internatio-

nales Recht an der Universität Kiel, 
Bd. 196, Berlin: Duncker & Humblot 
2017, 192 S., ISBN 978-3-428-15163-9
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»anderen Ordnungen« gibt es, die mit dem ius 

publicum europaeum konkurrieren? Noch schwieri-

ger sind die methodischen Fragen: Muss das ge-

samte begriffliche Vokabular erneuert werden, 

wenn die Sprache das Vehikel des Denkens ist, 
und welche Sprache soll es dann sein? Und wenn 

wir, die Europäer, gebunden an unsere Region, 

verstehen wollen, was andere Regionen unter 

Krieg und Frieden verstehen und welchen Ritualen 

sie folgen, dann müssen wir nicht nur die Spra-

chen, sondern auch deren Kontexte kennen. Das 

bedeutet methodisch »Historisierung unter mög-

lichstem Verzicht auf anachronistische Begriffe«, 

aber auch die Warnung, »nicht überall Eurozent-
rismus zu wittern«. In seiner Redlichkeit und 

Offenheit könnte Steigers Text ein Wegweiser in 

die Zukunft werden – insofern also wirklich ein 

»Manifest«.

Im Vergleich dazu bietet Markus Kotzur eher 

lose gefügte, aber begrifflich anspruchsvolle Refle-

xionen zu prägenden »konstitutionellen« Momen-

ten der Völkerrechtsgeschichte nach 1945. Orien-
tiert vor allem an amerikanischer Literatur nennt 

er Dokumente und Ereignisse, denen man viel-

leicht später den Charakter von Entwicklungsstu-

fen hin zu einer Weltverfassung zuerkennen könn-

te, etwa die UN-Charta, die Allgemeine Menschen-

rechtserklärung von 1948, die Wende von 1989 /

1990. Ob aber der 11. September 2001, der Klima-

wandel und die Entstehung des Internet dazuge-

hören, wird sich noch erweisen müssen. Auch der 
Beitrag von Erika de Wet und Ioannis Georgiadis 

kreist um den Neuansatz des Völkerrechts nach 

1945. Die Autoren konstatieren zunächst eine Ent-

fernung von der frühneuzeitlichen Vorstellung, die 

Weltgemeinschaft sei eine Art »realer Verbands-

persönlichkeit«, sei es mit »Gott«, sei es mit dem 

»Fortschritt der Humanität« als Zentrum. In der 

Gegenwart rechne man eher mit der Gemeinsam-
keit von Interessen, bemühe sich, Pflichten erga 

omnes festzuschreiben und Menschheitsverbrechen 

zu verhüten. Dass dies in einer Welt mit fast 200 

Staaten unterschiedlichster Lage und Kraft und 

auf unsicher gewordenen gedanklichen Grundla-

gen des (europäischen) Völkerrechts mit größten 

Schwierigkeiten verbunden ist, konstatieren sie in 

aller Nüchternheit.

Am Ende der Vorlesungsreihe ging es noch um 
zwei konkrete Problemlagen. Der in Leiden leh-

rende Carsten Stahn behandelt die weithin unge-

regelte Frage, was das heutige Völkerrecht zu den 

Pflichten der Kontrahenten (oder der ganzen Welt) 

sage, die menschlichen und materiellen Schäden 

post bellum irgendwie auszugleichen. Klammert 

man die Fragen nach Schuld und Rache aus, weil 

anders ein »verantwortungsvoller Exit« aus Kriegen 

nicht zustande kommen kann, dann geht es um 
die Ausgestaltung des Besatzungsrechts, um Rück-

gabe von Gütern und Territorien, um »Wiedergut-

machung« und Amnestien, aber neuerdings auch 

wieder um Bestrafung von Kriegsverbrechen. All 

dies setzt freilich ethische Basisüberzeugungen vo-

raus. Vor welchem internationalen Areopag sollen 

Nachkriegsordnungen verantwortet werden? Zu-

letzt wird wohl nur ein Appell an konsensfähige 

humanistische »minima moralia« möglich sein.
Die zweite aktuelle Frage, gestellt von Alexan-

der Proelß und Camilla Haake, richtet sich auf die 

immer dringender werdende Regulierung der Nut-

zung von Ressourcen, auf welche die ganze 

Menschheit angewiesen ist. Seit 1967 das Schlüssel-

wort »common heritage of mankind« gefallen war, 

kamen völkerrechtliche Normierungen von Tief-

seebergbau, Fischfang und Schutz von Kultur-
gütern in Gang, ebenso der Schutz der Antarktis 

und die Nutzung des Weltraums. Wo wirksame 

Normen und Institutionen fehlen, tobt derzeit der 

Kampf, etwa bei dem kongolesischen Coltan, dem 

Uran, den »seltenen Erden«, den Kupfervorräten 

sowie bei anderen lebenswichtigen Gütern wie 

Urwäldern und Gewässern, die entweder gedan-

kenlos oder mit schlechtem Gewissen weiter ver-

braucht werden, allen voran die Fossilien Kohle, Öl 
und Gas. Gewiss gibt es seit 1972 die UNESCO-

Welterbe-Konvention und zahlreiche Abkommen 

zum Klimaschutz, an denen sich die Großmächte 

je nach Interessenlage beteiligen oder eben auch 

nicht. Aber unabhängig von der eher depressiv 

stimmenden Bestandsaufnahme der politischen 

Realität kann man feststellen, dass der Gedanke 

des »common heritage of mankind« sich in den 
vergangenen fünfzig Jahren zu einem neuen völ-

kerrechtlichen Grundprinzip verdichtet hat. Dass 

dies sich autonom vollzog und keine Fortführung 

des alten römischrechtlichen Gedankens des »Ge-

meingebrauchs« darstellt, wird überzeugend dar-

gelegt.

Sammelbände, entstanden aus Vortragsreihen, 

enthalten fast immer Ungleichgewichte. Auch hier 

ist es so. Aber bedeutsamer ist doch die in ihnen 
sichtbare intellektuelle Unruhe, die tradierte Be-

stände in Frage stellt und zu neuen methodischen 

Reflexionen nötigt. Die Rechtsgeschichte des inter-

national law ist notwendig global. Sie hat gegen-
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wärtig schon das traditionelle Gehäuse des souve-

ränen Nationalstaats als des alleinigen Akteurs 

verlassen, aber auch das noch ältere naturrechtliche 

Fundament, das außereuropäische Kulturen nicht 

kennen und dessen Benutzung sie wegen seines 

Missbrauchs im Kolonialismus nicht grundlos 

misstrauen. So wird die Geschichte des Völker-

rechts zum Reflexionsort der Zukunft.



Heikki Pihlajamäki

The History of Spanish Commercial Law
in Context*

Carlos Petit’s new book on the history of com-

mercial law is a formidable piece of scholarship. It 

is essentially a history of commercial law in Spain – 

but the treatment is far from national, as we shall 

see.
Petit treats the subject in different contexts. He 

starts by making an important distinction between 

law merchant (ius mercatorum) and mercantile law. 

Modern commercial (or mercantile) law is, like all 

modern law, a compound of legal norms and has, 

at least in theory, nothing to do with other norma-

tive systems such as religion. Law merchant, how-

ever, was different. According to the author, law 

merchant was a »normative complex, which not 
only, and not essentially, was in force as an order or 

legal ›system‹« (translations from Spanish here are 

all mine). Instead, this normative complex con-

sisted of several ingredients. One of them was 

»police« (»reglas de la política«), which always aimed 

at the common good (bonum commune). The nor-

mative complex also included rules coming from 

the field of economics, which determined the ways 
in which economic activities were to be pursued 

and controlled, in the family and otherwise. Above 

all these normativities was, of course, religion, the 

super-norm (»norma de normas«), a sort of consti-

tution that determined the use and place of all 

other norms. One might say that, in this way, 

medieval and early modern law merchant was 

typical of the time. A history of pre-modern crim-

inal law, for instance, would need to depart from a 

similar constellation, which Petit so elegantly lays 

down.

Because of the distinction between law mer-

chant in the pre-modern sense and commercial 
law in its modern meaning, Petit needs to pay great 

attention to the non-legal context of the merchant 

world in the first chapters of his book. He dedicates 

a chapter to »mercantile culture and customs«, in 

which he explains, for instance, how tightly inter-

twined mercantile customs were with religion 

through the practice of almsgiving and how im-

portant friendship was. The importance of friend-

ship had, of course, an important legal conse-
quence as well, because it led merchants to avoid 

official legal proceedings and solve their differences 

instead through various means of amicable settle-

ment. Petit explains carefully how merchant liter-

ature on ars mercatoria emerged in the 15th and 

16th centuries and what kind of knowledge was 

considered essential for a merchant.

However, there was a lot of law in the life of a 
merchant as well. Usury receives a chapter of its 

own here, as does the corporation. Every merchant 

belonged to a corporation, one of the primary 

ordering elements of pre-liberal Western society. 

Consulates, with their autonomous jurisdictions 

over their members, were a prime example. Petit 

explains how, in the Castilian sphere of influence, 

the consulates (Burgos 1494, Bilbao 1511, Seville 

* Carlos Petit, Historia del derecho 
mercantil, Madrid: Marcial Pons 
2016, 589 p., ISBN 978-84-9123-046-5
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